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Bekanntmachung der Wahlleiterin der Gemeinde Margetshéchheim liber die Aufforderung zur
Einreichung von Wahlvorschlagen

Die Wahlleiterin der Gemeinde Margetshéchheim

Zutreffendes ankreuzen [X]1 oder in Druckschrift ausfillen

Bekanntmachung

uber die Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlagen
fiir die Wahl

X des Gemeinderats [X] der ersten Biirgermeisterin oder des ersten Biirger-
meisters

in der Gemeinde Margetshochheim, Landkreis Wiirzburg, am 8. Marz 2026

1. Durchzufiihrende Wahl:
Am Sonntag, dem 8. Marz 2026 findet die Wahl
X von 16 Gemeinderatsmitgliedern
der oder des [[] ehrenamtlichen [X] berufsméRigen ersten Biirgermeisterin oder ersten Biirgermeisters
statt.

2, Wahlvorschlagstrager

Wabhlvorschlage dirfen nur von Parteien und von Wahlergruppen (Wahlvorschlagstragern) eingereicht wer-
den. Der Begriff der politischen Partei richtet sich nach dem Gesetz iber die politischen Parteien (Parteien-
gesetz). Wahlergruppen sind alle sonstigen Vereinigungen oder Gruppen naturlicher Personen, deren Ziel
es ist, sich an Gemeindewahlen zu beteiligen. Parteien und Wahlergruppen, die verboten sind, kdnnen keine
Wabhlvorschlage einreichen.

3. Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlagen

3.1 Die Wahlvorschlagstrager werden zur Einreichung von Wahlvorschlagen aufgefordert. Die Wahlvorschlage
kénnen ab Erlass dieser Bekanntmachung, jedoch spatestens am Donnerstag, den 8. Januar 2026 (59. Tag
vor dem Wahltag), 18 Uhr, der Wahlleiterin zugesandt oder wahrend der allgemeinen Dienststunden im Rat-
haus Margetshéchheim, Zimmer Nr. 0.2 (EG), Ubergeben werden.
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3.2

3.3

4.2

5.
5.1

Jeder Wahlvorschlagstrager darf nur einen Wahlvorschlag einreichen.
Werden mehrere giiltige Wahlvorschlage eingereicht, findet die Wahl
a) des Gemeinderats nach den Grundsatzen der Verhaltniswahl,

b) der ersten Blirgermeisterin oder des ersten Blrgermeisters nach den Grundséatzen der Mehrheitswahl
mit Bindung an die sich bewerbenden Personen

statt.
Wird kein oder nur ein gultiger Wahlvorschlag eingereicht, findet die Wahl
a) des Gemeinderats nach den Grundséatzen der Mehrheitswahl,

b) der ersten Biirgermeisterin oder des ersten Blirgermeisters nach den Grundsatzen der Mehrheitswahl
ohne Bindung an sich bewerbende Personen

statt.

Wahlbarkeit zum Gemeinderatsmitglied
Fir das Amt eines Gemeinderatsmitglieds ist jede Person wahlbar, die am Wahltag

a) Deutsche im Sinn des Art. 116 Abs. 1 des Grundgesetzes oder Staatsangehdrige der Ubrigen Mitglied-
staaten der Europaischen Union ist;

b) das 18. Lebensjahr vollendet hat;

c) seit mindestens drei Monaten in der Gemeinde eine Wohnung hat, die nicht ihre Hauptwohnung sein
muss, oder ohne eine Wohnung zu haben sich in der Gemeinde gewdhnlich aufhalt. Wer die Wahlbarkeit
infolge Wegzugs verloren hat, jedoch innerhalb eines Jahres seit dem Wegzug in die Gemeinde zurlick-
kehrt, ist mit dem Zuzug wieder wahlbar.

Von der Wahlbarkeit ausgeschlossen ist eine Person, die nach Art. 21 Abs. 2 GLKrWG nicht wahlbar ist.

Wahlbarkeit zur ersten Biirgermeisterin oder zum ersten Biirgermeister
Fir das Amt der ersten Blrgermeisterin oder des ersten Blirgermeisters ist jede Person wahlbar, die am

Wahltag

5.2

6.2

a) Deutsche im Sinn des Art. 116 Abs. 1 des Grundgesetzes ist;
b) das 18. Lebensjahr vollendet hat;

c) wenn sie sich fiir die Wahl zur ehrenamtlichen ersten Blirgermeisterin oder zum ehrenamtlichen ersten
Bulrgermeister bewirbt, seit mindestens drei Monaten in der Gemeinde eine Wohnung hat, die nicht ihre
Hauptwohnung sein muss, oder ohne eine Wohnung zu haben sich in der Gemeinde gewdhnlich aufhalt.
Wer die Wahlbarkeit infolge Wegzugs verloren hat, jedoch innerhalb eines Jahres seit dem Wegzug in
die Gemeinde zurlickkehrt, ist mit dem Zuzug wieder wéahlbar. Fir die Wahl zur berufsmaRigen ersten
Birgermeisterin oder zum berufsmafigen ersten Burgermeister kann auch eine Person gewahlt werden,
die weder eine Wohnung noch ihren gewdhnlichen Aufenthalt in der Gemeinde hat.

Von der Wahlbarkeit ausgeschlossen ist eine Person, die nach Art. 39 Abs. 2 GLKrWG nicht wahlbar ist.

Aufstellungsversammlungen

Alle sich bewerbenden Personen werden von einer Partei oder einer Wahlergruppe in einer Versammlung

aufgestellt, die zu diesem Zweck fiir den gesamten Wahlkreis einzuberufen ist.

Diese Aufstellungsversammlung ist

a) eine Versammlung der Anhanger einer Partei oder Wahlergruppe,

b) eine besondere Versammlung von Delegierten, die von Mitgliedern einer Partei oder Wahlergruppe fiir
die bevorstehende Aufstellung sich bewerbender Personen gewahlt wurden, oder

c) eine allgemeine Delegiertenversammlung, die nach der Satzung einer Partei oder einer Wahlergruppe
allgemein fur bevorstehende Wahlen bestellt wurde.

Die Mehrheit der Mitglieder einer allgemeinen Delegiertenversammlung darf nicht friiher als zwei Jahre vor
dem Monat, in dem der Wahltag liegt, von den Mitgliedern einer Partei oder einer Wahlergruppe gewahit
worden sein, die im Zeitpunkt der Wahl der Delegierten im Wahlkreis wahlberechtigt waren.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Aufstellungsversammlung missen im Zeitpunkt ihres Zusammen-
tritts im Wahlkreis wahlberechtigt sein. Die Aufstellungsversammlung darf nicht friher als 15 Monate vor
dem Monat stattfinden, in dem der Wabhltag liegt.

Die sich bewerbenden Personen werden in geheimer Abstimmung gewahlt. Jede an der Aufstellungsver-
sammlung teilnahmeberechtigte und anwesende Person ist hierbei vorschlagsberechtigt. Den sich fur die
Aufstellung bewerbenden Personen ist Gelegenheit zu geben, sich und ihr Programm der Versammlung in
angemessener Zeit vorzustellen.

Ersatzleute, die fiir den Fall des Ausscheidens einer sich bewerbenden Person in den Wahlvorschlag nach-
riicken, sind in gleicher Weise wie sich bewerbende Personen aufzustellen.
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6.3

6.4

6.5

6.5.1

6.5.2

7.2

7.3

7.4

8.2

8.3

Mehrere Wahlvorschlagstrager kbnnen gemeinsame Wahlvorschlage einreichen. Gemeinsame Wahlvor-
schlage sind in einer gemeinsamen Versammlung aufzustellen (bei der Blirgermeisterwahl siehe auch
Nr. 6.5). Die Einzelheiten vereinbaren die Wahlvorschlagstrager.

Bei Gemeinderatswahlen kann die Versammlung beschlieRen, dass sich bewerbende Personen zweimal
oder dreimal auf dem Stimmzettel aufgefiihrt werden sollen.

Besonderheiten bei der Blrgermeisterwahl:

Soll eine Person von mehreren Wahlvorschlagstragern als sich gemeinsam bewerbende Person aufgestellt
werden, sind folgende Verfahrensarten moglich:

Die sich bewerbende Person wird in einer gemeinsamen Aufstellungsversammlung der Parteien und der
Wahlergruppen aufgestellt, die einen gemeinsamen Wahlvorschlag einreichen.

Die Parteien und die Wahlergruppen stellen eine sich bewerbende Person in getrennten Versammlungen
auf und reichen getrennte Wahlvorschldge ein. Eine von mehreren Versammlungen aufgestellte Person
muss gegenuber der Wabhlleiterin schriftlich erklaren, ob sie als sich gemeinsam bewerbende Person auf-
treten will oder, falls diese Moglichkeit beschlossen wurde, ob sie sich nicht auf allen Wahlvorschlagen be-
werben will.

Niederschriften liber die Versammlung

Uber die Aufstellungsversammlung ist eine Niederschrift zu fertigen. Aus der Niederschrift muss ersichtlich
sein:

a) Die ordnungsgemafe Ladung zur Aufstellungsversammlung,
) Ortund Zeit der Aufstellungsversammlung,

c) die Zahl der teiinehmenden Personen,
)

bei einer allgemeinen Delegiertenversammlung die Erklarung, dass die Mehrheit der Delegierten nicht
friher als zwei Jahre vor dem Monat, in dem der Wahltag liegt, von den Mitgliedern einer Partei oder
einer Wahlergruppe gewahlt worden ist, die im Zeitpunkt der Wahl der Delegierten im Wahlkreis wahl-
berechtigt waren,

e) der Verlauf der Aufstellungsversammiung,
f) das Wahlverfahren, nach dem die sich bewerbenden Personen gewahlt wurden,

g) die Ergebnisse der Wahl der sich bewerbenden Personen, ihre Reihenfolge und ihre etwaige mehrfache
Auffuhrung,

h) auf welche Weise ausgeschiedene sich bewerbende Personen ersetzt werden, sofern die Aufstellungs-
versammlung Ersatzleute aufgestellt hat.

Die Niederschrift ist von der die Aufstellungsversammlung leitenden Person und zwei Wahlberechtigten, die
an der Versammlung teilgenommen haben, zu unterschreiben. Jede wahlberechtigte Person darf nur eine
Niederschrift unterzeichnen. Auch sich bewerbende Personen diirfen die Niederschrift unterzeichnen, wenn
sie an der Versammlung teilgenommen haben.

Der Niederschrift muss eine Anwesenheitsliste beigeflugt sein, in die sich diejenigen Wahlberechtigten mit
Namen, Anschrift und Unterschrift eingetragen haben, die an der Versammlung teilgenommen haben.

Die Niederschrift mit der Anwesenheitsliste ist dem Wahlvorschlag beizulegen.

Inhalt der Wahlvorschlage

Bei Gemeinderatswahlen darf jeder Wahlvorschlag héchstens so viele sich bewerbende Personen enthal-
ten, wie Gemeinderatsmitglieder zu wahlen sind.

In unserer Gemeinde darf daher ein Wahlvorschlag hochstens 16 sich bewerbende Personen enthalten.
Wenn sich bewerbende Personen im Wahlvorschlag mehrfach aufgefiihrt werden, verringert sich die Zahl
der sich bewerbenden Personen entsprechend.

Sich bewerbende Personen diirfen bei Wahlen fiir ein gleichartiges Amt, die am selben Tag stattfinden, nur
in einem Wahlkreis aufgestellt werden. Sie diirfen bei einer Wahl nur in einem Wahlvorschlag benannt wer-
den. Bei Birgermeisterwahlen darf jeder Wahlvorschlag nur eine sich bewerbende Person enthalten.

Jeder Wahlvorschlag muss den Namen der Partei oder der Wahlergruppe als Kennwort tragen. Gemein-
same Wahlvorschlage missen die Namen samtlicher daran beteiligter Parteien oder Wéahlergruppen tragen.
Kurzbezeichnungen, bei denen der Name der Partei oder der Wahlergruppe nur durch eine Buchstabenfolge
oder in anderer Weise ausgedruckt wird, reichen als Kennwort aus. Dem Kennwort ist eine weitere Bezeich-
nung beizufligen, wenn das zur deutlichen Unterscheidung der Wahlvorschlage erforderlich ist.

Wird ein Wahlvorschlag ohne Kennwort eingereicht, gilt der Name des Wahlvorschlagstragers als Kennwort,
bei einem gemeinsamen Wahlvorschlag gelten die Namen samtlicher daran beteiligter Parteien oder Wah-
lergruppen in der im Wahlvorschlag genannten Reihenfolge als Kennwort. Enthalten gemeinsame, aber ge-
trennt eingereichte Wahlvorschlage zur Burgermeisterwahl kein oder kein gemeinsames Kennwort, gelten
die Kennworte der Wahlvorschlage in alphabetischer Reihenfolge als gemeinsames Kennwort.

Organisierte Wahlergruppen haben einen Nachweis iber die Organisation vorzulegen, wenn sie als organi-
siert behandelt werden sollen.
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8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

10.
10.1

Jeder Wahlvorschlag soll eine beauftragte Person und ihre Stellvertretung bezeichnen, die in der Gemeinde
wahlberechtigt sein missen. Fehlt diese Bezeichnung, gilt die erste unterzeichnende Person als beauftragte
Person, die zweite als ihre Stellvertretung. Die beauftragte Person ist berechtigt, verbindliche Erklarungen
zum Wahlvorschlag abzugeben und entgegenzunehmen. Im Zweifelsfall gilt die Erklarung der beauftragten
Person.

Jeder Wahlvorschlag muss die Angabe samtlicher sich bewerbender Personen in erkennbarer Reihenfolge
entsprechend der Aufstellung in der Niederschrift Gber die Aufstellungsversammlung nach Familienname,
Vorname, Tag der Geburt, Geschlecht, Beruf oder Stand und Anschrift enthalten.

Angegeben werden kénnen
a) Geburtsnamen, falls sich die Namensfuhrung innerhalb von 2 Jahren vor dem Wahltag geéndert hat,

b) kommunale Ehrendmter und im Grundgesetz und in der Verfassung vorgesehene Amter, falls diese in
den Stimmzettel aufgenommen werden sollen. Es sind dies insbesondere: Ehrenamtliche erste, zweite
oder dritte Blirgermeisterin, ehrenamtlicher erster, zweiter oder dritter Burgermeister, Gemeinderatsmit-
glied, stellvertretende Landrétin, stellvertretender Landrat, Kreisratin, Kreisrat, Bezirkstagsprasidentin,
Bezirkstagsprasident, stellvertretende Bezirkstagsprasidentin, stellvertretender Bezirkstagsprasident,
Bezirksratin, Bezirksrat, Mitglied des Europaischen Parlaments, des Bundestags, des Landtags.

Dreifach aufzufiihrende sich bewerbende Personen erscheinen auf dem Stimmzettel vor den zweifach auf-
zufiihrenden und diese vor den Ubrigen sich bewerbenden Personen.

Die sich bewerbende Person muss erklaren, dass sie der Aufnahme ihres Namens in den Wahlvorschlag
zustimmt und dass sie bei Wahlen fiir ein gleichartiges Amt, die am selben Tag stattfinden, nur in einem
Wahlkreis aufgestellt wird. Wird eine mehrfache Aufstellung festgestellt, hat die sich bewerbende Person
der Wahlleiterin nach Aufforderung mitzuteilen, welche Bewerbung gelten soll. Unterlasst sie diese Mitteilung
oder widersprechen sich die Mitteilungen, sind die Bewerbungen fur ungultig zu erklaren.

Die sich bewerbende Person muss au3erdem erklaren, dass sie nicht von der Wahlbarkeit ausgeschlossen
ist.

Ein Wahlvorschlag zur Wahl einer berufsmagigen ersten Birgermeisterin oder eines berufsmafRigen ersten
Burgermeisters muss ferner, wenn die sich bewerbende Person im Wahlkreis weder eine Wohnung noch
ihren gewdhnlichen Aufenthalt hat, eine Bescheinigung der Gemeinde, in der die sich bewerbende Person
ihre Wohnung, die nicht ihre Hauptwohnung sein muss, oder ohne eine Wohnung zu haben ihren gewohn-
lichen Aufenthalt hat, Gber ihre Wahlbarkeit enthalten.

Das Gleiche gilt fir Ersatzleute.

Ein Wahlvorschlag zur Wahl des Gemeinderats oder der ersten Blrgermeisterin oder des ersten Biirger-
meisters muss, wenn sich die Person nicht in der Gemeinde bewerben will, in der sie ihre alleinige Wohnung
oder ihre Hauptwohnung hat, eine Bescheinigung dieser Gemeinde, bei Personen ohne Wohnung der letz-
ten Wohnsitzgemeinde, enthalten, dass sie nicht von der Wahlbarkeit ausgeschlossen ist. Die Gemeinde
darf diese Bescheinigung nur einmal ausstellen.

Das Gleiche gilt fir Ersatzleute.

Unterzeichnung der Wahlvorschlage

Jeder Wahlvorschlag muss von zehn Wahlberechtigten unterschrieben sein, die am Montag, 19. Januar
2026 (48. Tag vor dem Wahltag) wahlberechtigt sind. Die Unterzeichnung durch sich bewerbende Personen
oder Ersatzleute eines Wahlvorschlags ist unzulassig. Die Unterschriften auf dem Wahlvorschlag miissen
eigenhandig geleistet werden. Die Unterzeichnenden missen Familienname, Vorname und Anschrift ange-
ben und in der Gemeinde wahlberechtigt sein. Jeder Wahlberechtigte darf nur einen Wahlvorschlag unter-
zeichnen. Die Zuriickziehung einzelner Unterschriften, der Verlust des Wahlrechts oder der Tod eines Un-
terzeichnenden des Wahlvorschlags berlhrt die Gultigkeit des Wahlvorschlags nicht.

Unterstiitzungslisten fiir Wahlvorschlage

Wabhlvorschlage von neuen Wahlvorschlagstrdgern mussen nicht nur von zehn Wahlberechtigten unter-
schrieben werden, sondern zusatzlich von mindestens 80 Wahlberechtigten durch Unterschrift in Listen, die
bei der Gemeinde oder bei der Verwaltungsgemeinschaft aufliegen, unterstiitzt werden. Neue Wahlvor-
schlagstrager sind Parteien und Wahlergruppen, die im Gemeinderat seit dessen letzter Wahl nicht auf
Grund eines eigenen Wahlvorschlags ununterbrochen bis zum 90. Tag vor dem Wahltag vertreten waren;
sie bendtigen allerdings dann keine zusatzlichen Unterstlitzungsunterschriften, wenn sie bei der letzten
Landtagswahl oder bei der letzten Europawahl mindestens fiinf v.H. der im Land insgesamt abgegebenen
glltigen Stimmen oder bei der letzten Bundestagswahl mindestens fiinf v.H. der im Land abgegebenen guil-
tigen Zweitstimmen erhalten haben. MaRgeblich sind die vom Landeswabhlleiter friiher als drei Monate vor
dem Wahltag bekannt gemachten Ergebnisse.

Ein gemeinsamer Wahlvorschlag bedarf keiner zusatzlichen Unterstiitzungsunterschriften, wenn dessen
Wahlvorschlagstrager in ihrer Gesamtheit im Gemeinderat seit dessen letzter Wahl auf Grund des gleichen
gemeinsamen Wahlvorschlags bis zum 90. Tag vor dem Wahltag vertreten waren oder wenn mindestens
einer der beteiligten Wahlvorschlagstrager keine zusatzlichen Unterstlitzungsunterschriften benétigt.
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10.2

10.3

10.4
10.5

1.

In die Unterstitzungsliste dirfen sich nicht eintragen:

a) die in einem Wahlvorschlag aufgefiihrten sich bewerbenden Personen und Ersatzleute,
b) Wahlberechtigte, die sich in eine andere Unterstlitzungsliste eingetragen haben,

c) Wahlberechtigte, die einen Wahlvorschlag unterzeichnet haben.

Wahrend der Eintragungszeiten ist in dem Gebaude, in dem sich der Eintragungsraum befindet, sowie un-
mittelbar vor dem Zugang zu dem Gebaude jede Behinderung oder erhebliche Belastigung der sich Eintra-
genden verboten.

Die Zuriicknahme giiltiger Unterschriften ist wirkungslos.

Die Einzelheiten (iber die Eintragungsfristen, die Eintragungsraume, die Offnungszeiten und die Ausstellung
von Eintragungsscheinen an kranke Personen oder Menschen mit kérperlicher Behinderung werden von
der Gemeinde gesondert bekannt gemacht.

Zuriicknahme von Wahlvorschlagen

Die Zuriicknahme der Wahlvorschlage im Ganzen ist nur bis zum Donnerstag, den 8. Januar 2026 (59. Tag
vor dem Wahltag), 18 Uhr, zulassig. Uber die Zuriicknahme von Wahlvorschlagen im Ganzen beschlieRen
die Wahlvorschlagstrager in gleicher Weise wie uber die Aufstellung der Wahlvorschlage. Die beauftragte
Person kann durch die Aufstellungsversammlung verpflichtet werden, unter bestimmten Voraussetzungen
den Wahlvorschlag zurlickzunehmen.

Margetshéchheim, den 9. Dezember 2025

gez.
Kiesel
Wahlleiterin
Angeschlagen am: abgenommen am:
(Amtsblatt, Zeitung)
Veroffentlicht am: 9. Dezember 2025 im Amtsblatt Nr. 56/2025 vom 9. Dezember 2025
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Bekanntmachung der Gemeinde Margetshéchheim iiber die Eintragungsmaoglichkeit in Unter-
stiitzungslisten

Gemeinde Margetshochheim

MainstraBe 15, 97276 Margetshochheim
Verwaltungsgemeinschaft Margetshochheim
MainstraBe 15, 97276 Margetshochheim

Zutreffendes bitte ankreuzen oder in Druckschrift ausfiillen

Bekanntmachung
uber die Eintragungsmoglichkeiten in Unterstitzungslisten

fiir die Wahl X] des Gemeinderats, X der ersten Biirgermeisterin oder
des ersten Biirgermeisters,

X des Kreistags, X der Landritin oder des Landrats
am Sonntag, den 8. Marz 2026

1. Falls Wahlvorschlage zusatzliche Unterstltzungsunterschriften bendétigen, konnen sich die Wahlberechtigten
ab dem Tag nach der Einreichung des Wahlvorschlags, jedoch spéatestens bis Montag, den 19. Januar 2026
(48. Tag vor dem Wahltag), 12 Uhr, mit Familienname, Vorname und Anschrift in eine Unterstiitzungsliste ein-
tragen.

2. Es bestehen folgende Eintragungsmdglichkeiten:

Nr. des Eintra- Anschrift des Eintragungsraums | Eintragungszeiten bgrrlerefrel
gungsraums ja/nein
montags: 7.30 Uhr bis 12.00 Uhr, 13.00 bis 17.00 Uhr
0.2 Rathaus Margetshéchheim ja
MainstraRe 15, 97276 Margets- dienstags: 7.30 Uhr bis 12.00 Uhr, 13.00 bis 17.00 Uhr
héchheim

mittwochs: 7.30 Uhr bis 12.00 Uhr, 13.00 bis 16.30 Uhr
donnerstags: 7.30 Uhr bis 12.00 Uhr, 13.00 bis 18.00 Uhr
freitags: 7.30 Uhr bis 12.00 Uhr

zusatzlich am Donnerstag, den 15. Januar 2026 bis 20.00 Uhr
zusatzlich am Samstag, den 17. Januar 2026 10.00 bis 12.00 Uhr

3. Wenn mehrere Eintragungsraume eingerichtet sind, kdnnen sich die Wahlberechtigten in jedem Eintragungs-
raum in der Gemeinde oder am Sitz der Verwaltungsgemeinschaft eintragen.

4. Die Unterschrift muss eigenhandig geleistet werden. Wer glaubhaft macht, wegen Krankheit oder korperlicher
Behinderung nicht oder nur unter unzumutbaren Schwierigkeiten in der Lage zu sein, einen Eintragungsraum
aufzusuchen, erhalt auf Antrag einen Eintragungsschein. Auf dem Eintragungsschein ist an Eides statt zu ver-
sichern, dass diese Voraussetzungen fur die Erteilung vorliegen. Die Eintragung kann in diesem Fall dadurch
bewirkt werden, dass die wahlberechtigte Person auf dem Eintragungsschein ihre Unterstltzung eines bestimm-
ten Wahlvorschlags erklart und eine Hilfsperson beauftragt, die Eintragung im Eintragungsraum fir sie vorzu-
nehmen. Der Eintragungsschein ist bei der Eintragung abzugeben. Eintragungsscheine kdnnen unter Angabe
von Familienname, Vorname und Wohnanschrift schriftlich (auch per E-Mail) oder mindlich (nicht telefonisch)
bei der Gemeinde oder der Verwaltungsgemeinschaft beantragt werden. Die Eintragung kann nicht brieflich
erklart werden.

5. Personen, die sich eintragen wollen, missen ihren Personalausweis, auslandische Unionsbiirgerinnen und Uni-
onsbirger ihren Identitdtsausweis, oder ihren Reisepass vorlegen.

Margetshéchheim, den 9. Dezember 2025

gez.
Kiesel
Angeschlagen am: abgenommen am:
(Amtsblatt, Zeitung)
Veroffentlicht am: 9. Dezember 2025 im Amtsblatt Nr. 56/2025 vom 9. Dezember 2025
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Bekanntmachung des Wahlleiters der Gemeinde Erlabrunn uiber die Aufforderung zur Einrei-
chung von Wahlvorschlagen

Der Wahlleiter der Gemeinde Erlabrunn

Zutreffendes ankreuzen [X]1 oder in Druckschrift ausfillen

Bekanntmachung

uber die Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlagen
fiir die Wahl

X] des Gemeinderats <] der ersten Burgermeisterin oder des ersten Biirger-
meisters

in der Gemeinde Erlabrunn Landkreis Wiirzburg, am 8. Marz 2026

1. Durchzufiihrende Wahl:
Am Sonntag, dem 8. Marz 2026 findet die Wahl
X von 12 Gemeinderatsmitgliedern
der oder des [X] ehrenamtlichen [] berufsméaRigen ersten Biirgermeisterin oder ersten Biirgermeisters
statt.

2. Wahlvorschlagstrager

Wabhlvorschlage dirfen nur von Parteien und von Wahlergruppen (Wahlvorschlagstragern) eingereicht wer-
den. Der Begriff der politischen Partei richtet sich nach dem Gesetz iber die politischen Parteien (Parteien-
gesetz). Wahlergruppen sind alle sonstigen Vereinigungen oder Gruppen naturlicher Personen, deren Ziel
es ist, sich an Gemeindewahlen zu beteiligen. Parteien und Wahlergruppen, die verboten sind, kénnen keine
Wabhlvorschlage einreichen.

3. Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlagen

3.1 Die Wahlvorschlagstrager werden zur Einreichung von Wahlvorschlagen aufgefordert. Die Wahlvorschlage
kénnen ab Erlass dieser Bekanntmachung, jedoch spatestens am Donnerstag, dem 8. Januar 2026 (59. Tag
vor dem Wahltag), 18 Uhr, der dem Wahlleiter zugesandt oder wahrend der allgemeinen Dienststunden im
Rathaus Margetshéchheim, Zimmer Nr. 1.2 (1. OG) Ubergeben werden.

Jeder Wahlvorschlagstrager darf nur einen Wahlvorschlag einreichen.
3.2  Werden mehrere gultige Wahlvorschlage eingereicht, findet die Wahl
c) des Gemeinderats nach den Grundsatzen der Verhaltniswahl,

d) der ersten Birgermeisterin oder des ersten Birgermeisters nach den Grundsatzen der Mehrheitswahl
mit Bindung an die sich bewerbenden Personen

statt.
3.3  Wird kein oder nur ein gliltiger Wahlvorschlag eingereicht, findet die Wahl
c)des Gemeinderats nach den Grundsatzen der Mehrheitswahl,

d) der ersten Birgermeisterin oder des ersten Birgermeisters nach den Grundsatzen der Mehrheitswahl
ohne Bindung an sich bewerbende Personen

statt.

4. Wahlbarkeit zum Gemeinderatsmitglied
4.1 Fir das Amt eines Gemeinderatsmitglieds ist jede Person wahlbar, die am Wahltag

d) Deutsche im Sinn des Art. 116 Abs. 1 des Grundgesetzes oder Staatsangehdrige der ibrigen Mitglied-
staaten der Europaischen Union ist;

e) das 18. Lebensjahr vollendet hat;

f) seit mindestens drei Monaten in der Gemeinde eine Wohnung hat, die nicht ihre Hauptwohnung sein
muss, oder ohne eine Wohnung zu haben sich in der Gemeinde gewdhnlich aufhalt. Wer die Wahlbarkeit
infolge Wegzugs verloren hat, jedoch innerhalb eines Jahres seit dem Wegzug in die Gemeinde zurlck-
kehrt, ist mit dem Zuzug wieder wahlbar.

4.2 Von der Wahlbarkeit ausgeschlossen ist eine Person, die nach Art. 21 Abs. 2 GLKrWG nicht wahlbar ist.

5. Wahlbarkeit zur ersten Blirgermeisterin oder zum ersten Biirgermeister
5.1 Fir das Amt der ersten Blirgermeisterin oder des ersten Biirgermeisters ist jede Person wahlbar, die am
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Wabhltag

5.2

6.2

6.3

6.4

6.5

6.5.1

6.5.2

d) Deutsche im Sinn des Art. 116 Abs. 1 des Grundgesetzes ist;
e) das 18. Lebensjahr vollendet hat;

f) wenn sie sich fiir die Wahl zur ehrenamtlichen ersten Birgermeisterin oder zum ehrenamtlichen ersten
Bilrgermeister bewirbt, seit mindestens drei Monaten in der Gemeinde eine Wohnung hat, die nicht ihre
Hauptwohnung sein muss, oder ohne eine Wohnung zu haben sich in der Gemeinde gewdhnlich aufhalt.
Wer die Wahlbarkeit infolge Wegzugs verloren hat, jedoch innerhalb eines Jahres seit dem Wegzug in
die Gemeinde zurlickkehrt, ist mit dem Zuzug wieder wahlbar. Fir die Wahl zur berufsmaRigen ersten
Blrgermeisterin oder zum berufsmafigen ersten Blrgermeister kann auch eine Person gewahlt werden,
die weder eine Wohnung noch ihren gewohnlichen Aufenthalt in der Gemeinde hat.

Von der Wahlbarkeit ausgeschlossen ist eine Person, die nach Art. 39 Abs. 2 GLKrWG nicht wahlbar ist.

Aufstellungsversammlungen

Alle sich bewerbenden Personen werden von einer Partei oder einer Wahlergruppe in einer Versammlung
aufgestellt, die zu diesem Zweck fiir den gesamten Wahlkreis einzuberufen ist.

Diese Aufstellungsversammlung ist

d) eine Versammlung der Anhanger einer Partei oder Wéhlergruppe,

e) eine besondere Versammlung von Delegierten, die von Mitgliedern einer Partei oder Wahlergruppe fiir
die bevorstehende Aufstellung sich bewerbender Personen gewahlt wurden, oder

f) eine allgemeine Delegiertenversammlung, die nach der Satzung einer Partei oder einer Wahlergruppe
allgemein flr bevorstehende Wahlen bestellt wurde.

Die Mehrheit der Mitglieder einer allgemeinen Delegiertenversammlung darf nicht friiher als zwei Jahre vor
dem Monat, in dem der Wahltag liegt, von den Mitgliedern einer Partei oder einer Wahlergruppe gewahlt
worden sein, die im Zeitpunkt der Wahl der Delegierten im Wahlkreis wahlberechtigt waren.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Aufstellungsversammlung missen im Zeitpunkt ihres Zusammen-
tritts im Wahlkreis wahlberechtigt sein. Die Aufstellungsversammlung darf nicht friiher als 15 Monate vor
dem Monat stattfinden, in dem der Wabhltag liegt.

Die sich bewerbenden Personen werden in geheimer Abstimmung gewahlt. Jede an der Aufstellungsver-
sammlung teilnahmeberechtigte und anwesende Person ist hierbei vorschlagsberechtigt. Den sich fur die
Aufstellung bewerbenden Personen ist Gelegenheit zu geben, sich und ihr Programm der Versammlung in
angemessener Zeit vorzustellen.

Ersatzleute, die fiir den Fall des Ausscheidens einer sich bewerbenden Person in den Wahlvorschlag nach-
riicken, sind in gleicher Weise wie sich bewerbende Personen aufzustellen.

Mehrere Wahlvorschlagstrager kbnnen gemeinsame Wahlvorschlage einreichen. Gemeinsame Wahlvor-
schlage sind in einer gemeinsamen Versammlung aufzustellen (bei der Blirgermeisterwahl siehe auch
Nr. 6.5). Die Einzelheiten vereinbaren die Wahlvorschlagstrager.

Bei Gemeinderatswahlen kann die Versammlung beschlief3en, dass sich bewerbende Personen zweimal
oder dreimal auf dem Stimmzettel aufgefihrt werden sollen.

Besonderheiten bei der Blrgermeisterwahl:

Soll eine Person von mehreren Wahlvorschlagstragern als sich gemeinsam bewerbende Person aufgestellt
werden, sind folgende Verfahrensarten mdglich:

Die sich bewerbende Person wird in einer gemeinsamen Aufstellungsversammlung der Parteien und der
Wahlergruppen aufgestellt, die einen gemeinsamen Wahlvorschlag einreichen.

Die Parteien und die Wahlergruppen stellen eine sich bewerbende Person in getrennten Versammlungen
auf und reichen getrennte Wahlvorschlage ein. Eine von mehreren Versammlungen aufgestellte Person
muss gegenulber dem Wabhlleiter schriftlich erklaren, ob sie als sich gemeinsam bewerbende Person auftre-
ten will oder, falls diese Moglichkeit beschlossen wurde, ob sie sich nicht auf allen Wahlvorschlagen bewer-
ben will.

Niederschriften liber die Versammlung

Uber die Aufstellungsversammlung ist eine Niederschrift zu fertigen. Aus der Niederschrift muss ersichtlich
sein:

i) Die ordnungsgemafe Ladung zur Aufstellungsversammlung,
j) Ort und Zeit der Aufstellungsversammiung,
k) die Zahl der teilnehmenden Personen,

1) bei einer allgemeinen Delegiertenversammlung die Erklarung, dass die Mehrheit der Delegierten nicht
friher als zwei Jahre vor dem Monat, in dem der Wahltag liegt, von den Mitgliedern einer Partei oder
einer Wahlergruppe gewahlt worden ist, die im Zeitpunkt der Wahl der Delegierten im Wahlkreis wahl-
berechtigt waren,

m) der Verlauf der Aufstellungsversammlung,
n) das Wahlverfahren, nach dem die sich bewerbenden Personen gewahlt wurden,
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7.2

7.3

7.4

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

o) die Ergebnisse der Wahl der sich bewerbenden Personen, ihre Reihenfolge und ihre etwaige mehrfache
Auffihrung,

p) auf welche Weise ausgeschiedene sich bewerbende Personen ersetzt werden, sofern die Aufstellungs-
versammlung Ersatzleute aufgestellt hat.

Die Niederschrift ist von der die Aufstellungsversammlung leitenden Person und zwei Wahlberechtigten, die
an der Versammlung teilgenommen haben, zu unterschreiben. Jede wahlberechtigte Person darf nur eine
Niederschrift unterzeichnen. Auch sich bewerbende Personen dirfen die Niederschrift unterzeichnen, wenn
sie an der Versammlung teilgenommen haben.

Der Niederschrift muss eine Anwesenheitsliste beigefiigt sein, in die sich diejenigen Wahlberechtigten mit
Namen, Anschrift und Unterschrift eingetragen haben, die an der Versammlung teilgenommen haben.

Die Niederschrift mit der Anwesenheitsliste ist dem Wahlvorschlag beizulegen.

Inhalt der Wahlvorschlage

Bei Gemeinderatswahlen darf jeder Wahlvorschlag héchstens so viele sich bewerbende Personen enthal-
ten, wie Gemeinderatsmitglieder zu wahlen sind.

In unserer Gemeinde darf daher ein Wahlvorschlag héchstens 12 sich bewerbende Personen enthalten.
Wenn sich bewerbende Personen im Wahlvorschlag mehrfach aufgefiihrt werden, verringert sich die Zahl
der sich bewerbenden Personen entsprechend.

Sich bewerbende Personen durfen bei Wahlen fiir ein gleichartiges Amt, die am selben Tag stattfinden, nur
in einem Wahlkreis aufgestellt werden. Sie durfen bei einer Wahl nur in einem Wahlvorschlag benannt wer-
den. Bei Birgermeisterwahlen darf jeder Wahlvorschlag nur eine sich bewerbende Person enthalten.

Jeder Wahlvorschlag muss den Namen der Partei oder der Wahlergruppe als Kennwort tragen. Gemein-
same Wahlvorschlage miissen die Namen samtlicher daran beteiligter Parteien oder Wahlergruppen tragen.
Kurzbezeichnungen, bei denen der Name der Partei oder der Wahlergruppe nur durch eine Buchstabenfolge
oder in anderer Weise ausgedruckt wird, reichen als Kennwort aus. Dem Kennwort ist eine weitere Bezeich-
nung beizufligen, wenn das zur deutlichen Unterscheidung der Wahlvorschlage erforderlich ist.

Wird ein Wahlvorschlag ohne Kennwort eingereicht, gilt der Name des Wahlvorschlagstragers als Kennwort,
bei einem gemeinsamen Wahlvorschlag gelten die Namen samtlicher daran beteiligter Parteien oder Wah-
lergruppen in der im Wahlvorschlag genannten Reihenfolge als Kennwort. Enthalten gemeinsame, aber ge-
trennt eingereichte Wahlvorschlage zur Burgermeisterwahl kein oder kein gemeinsames Kennwort, gelten
die Kennworte der Wahlvorschlage in alphabetischer Reihenfolge als gemeinsames Kennwort.

Organisierte Wahlergruppen haben einen Nachweis iber die Organisation vorzulegen, wenn sie als organi-
siert behandelt werden sollen.

Jeder Wahlvorschlag soll eine beauftragte Person und ihre Stellvertretung bezeichnen, die in der Gemeinde
wahlberechtigt sein missen. Fehlt diese Bezeichnung, gilt die erste unterzeichnende Person als beauftragte
Person, die zweite als ihre Stellvertretung. Die beauftragte Person ist berechtigt, verbindliche Erkldrungen
zum Wabhlvorschlag abzugeben und entgegenzunehmen. Im Zweifelsfall gilt die Erklarung der beauftragten
Person.

Jeder Wahlvorschlag muss die Angabe samtlicher sich bewerbender Personen in erkennbarer Reihenfolge
entsprechend der Aufstellung in der Niederschrift Gber die Aufstellungsversammlung nach Familienname,
Vorname, Tag der Geburt, Geschlecht, Beruf oder Stand und Anschrift enthalten.

Angegeben werden kénnen
c)Geburtsnamen, falls sich die Namensfiihrung innerhalb von 2 Jahren vor dem Wahltag geandert hat,

d) kommunale Ehrenamter und im Grundgesetz und in der Verfassung vorgesehene Amter, falls diese in
den Stimmzettel aufgenommen werden sollen. Es sind dies insbesondere: Ehrenamtliche erste, zweite
oder dritte Blirgermeisterin, ehrenamtlicher erster, zweiter oder dritter Burgermeister, Gemeinderatsmit-
glied, stellvertretende Landrétin, stellvertretender Landrat, Kreisratin, Kreisrat, Bezirkstagsprasidentin,
Bezirkstagsprasident, stellvertretende Bezirkstagsprasidentin, stellvertretender Bezirkstagsprasident,
Bezirksratin, Bezirksrat, Mitglied des Europaischen Parlaments, des Bundestags, des Landtags.

Dreifach aufzufiihrende sich bewerbende Personen erscheinen auf dem Stimmzettel vor den zweifach auf-
zuflihrenden und diese vor den brigen sich bewerbenden Personen.

Die sich bewerbende Person muss erklaren, dass sie der Aufnahme ihres Namens in den Wahlvorschlag
zustimmt und dass sie bei Wahlen fiir ein gleichartiges Amt, die am selben Tag stattfinden, nur in einem
Wahlkreis aufgestellt wird. Wird eine mehrfache Aufstellung festgestellt, hat die sich bewerbende Person
dem Wabhlleiter nach Aufforderung mitzuteilen, welche Bewerbung gelten soll. Unterlasst sie diese Mitteilung
oder widersprechen sich die Mitteilungen, sind die Bewerbungen fir ungiltig zu erklaren.

Die sich bewerbende Person muss auRerdem erklaren, dass sie nicht von der Wahlbarkeit ausgeschlossen
ist.
Ein Wahlvorschlag zur Wahl einer berufsmaRigen ersten Biirgermeisterin oder eines berufsmafRigen ersten

Birgermeisters muss ferner, wenn die sich bewerbende Person im Wahlkreis weder eine Wohnung noch
ihren gewohnlichen Aufenthalt hat, eine Bescheinigung der Gemeinde, in der die sich bewerbende Person
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8.9

10.
10.1

10.2

10.3

10.4
10.5

1.

ihre Wohnung, die nicht ihre Hauptwohnung sein muss, oder ohne eine Wohnung zu haben ihren gewdhn-
lichen Aufenthalt hat, tber ihre Wahlbarkeit enthalten.

Das Gleiche gilt fir Ersatzleute.

Ein Wahlvorschlag zur Wahl des Gemeinderats oder der ersten Burgermeisterin oder des ersten Birger-
meisters muss, wenn sich die Person nicht in der Gemeinde bewerben will, in der sie ihre alleinige Wohnung
oder ihre Hauptwohnung hat, eine Bescheinigung dieser Gemeinde, bei Personen ohne Wohnung der letz-
ten Wohnsitzgemeinde, enthalten, dass sie nicht von der Wahlbarkeit ausgeschlossen ist. Die Gemeinde
darf diese Bescheinigung nur einmal ausstellen.

Das Gleiche gilt fir Ersatzleute.

Unterzeichnung der Wahlvorschlage

Jeder Wahlvorschlag muss von zehn Wahlberechtigten unterschrieben sein, die am Montag, 19. Januar
2026 (48. Tag vor dem Wahltag) wahlberechtigt sind. Die Unterzeichnung durch sich bewerbende Personen
oder Ersatzleute eines Wahlvorschlags ist unzulassig. Die Unterschriften auf dem Wahlvorschlag mussen
eigenhandig geleistet werden. Die Unterzeichnenden missen Familienname, Vorname und Anschrift ange-
ben und in der Gemeinde wahlberechtigt sein. Jeder Wahlberechtigte darf nur einen Wahlvorschlag unter-
zeichnen. Die Zuriickziehung einzelner Unterschriften, der Verlust des Wahlrechts oder der Tod eines Un-
terzeichnenden des Wahlvorschlags berthrt die Gltigkeit des Wahlvorschlags nicht.

Unterstiitzungslisten fiir Wahlvorschlage

Wahlvorschlage von neuen Wahlvorschlagstrdgern mussen nicht nur von zehn Wahlberechtigten unter-
schrieben werden, sondern zuséatzlich von mindestens 50 Wahlberechtigten durch Unterschrift in Listen, die
bei der Gemeinde oder bei der Verwaltungsgemeinschaft aufliegen, unterstiitzt werden. Neue Wahlvor-
schlagstrager sind Parteien und Wahlergruppen, die im Gemeinderat seit dessen letzter Wahl nicht auf
Grund eines eigenen Wahlvorschlags ununterbrochen bis zum 90. Tag vor dem Wahltag vertreten waren;
sie bendtigen allerdings dann keine zusatzlichen Unterstlitzungsunterschriften, wenn sie bei der letzten
Landtagswahl oder bei der letzten Europawahl mindestens finf v.H. der im Land insgesamt abgegebenen
glltigen Stimmen oder bei der letzten Bundestagswahl mindestens fiinf v.H. der im Land abgegebenen guil-
tigen Zweitstimmen erhalten haben. MaRgeblich sind die vom Landeswabhlleiter friher als drei Monate vor
dem Wahltag bekannt gemachten Ergebnisse.

Ein gemeinsamer Wahlvorschlag bedarf keiner zusatzlichen Unterstiitzungsunterschriften, wenn dessen
Wahlvorschlagstrager in ihrer Gesamtheit im Gemeinderat seit dessen letzter Wahl auf Grund des gleichen
gemeinsamen Wahlvorschlags bis zum 90. Tag vor dem Wahltag vertreten waren oder wenn mindestens
einer der beteiligten Wahlvorschlagstrager keine zusatzlichen Unterstltzungsunterschriften benétigt.

In die Unterstitzungsliste dirfen sich nicht eintragen:

d) die in einem Wahlvorschlag aufgefiihrten sich bewerbenden Personen und Ersatzleute,
e) Wahlberechtigte, die sich in eine andere Unterstiitzungsliste eingetragen haben,

f) Wabhlberechtigte, die einen Wahlvorschlag unterzeichnet haben.

Wahrend der Eintragungszeiten ist in dem Gebéaude, in dem sich der Eintragungsraum befindet, sowie un-
mittelbar vor dem Zugang zu dem Gebaude jede Behinderung oder erhebliche Belastigung der sich Eintra-
genden verboten.

Die Zurucknahme gliltiger Unterschriften ist wirkungslos.

Die Einzelheiten (iber die Eintragungsfristen, die Eintragungsraume, die Offnungszeiten und die Ausstellung
von Eintragungsscheinen an kranke Personen oder Menschen mit korperlicher Behinderung werden von
der Gemeinde gesondert bekannt gemacht.

Zuriicknahme von Wahlvorschlagen

Die Zuriicknahme der Wahlvorschlage im Ganzen ist nur bis zum Donnerstag, den 8. Januar 2026 (59. Tag
vor dem Wahltag), 18 Uhr, zulassig. Uber die Zuriicknahme von Wahlvorschlédgen im Ganzen beschlieRen
die Wahlvorschlagstrager in gleicher Weise wie Uber die Aufstellung der Wahlvorschlage. Die beauftragte
Person kann durch die Aufstellungsversammlung verpflichtet werden, unter bestimmten Voraussetzungen
den Wahlvorschlag zuriickzunehmen.

Erlabrunn, den 9. Dezember 2025

gez.

Holstein
Wabhlleiter

Angeschlagen am: abgenommen am:

(Amtsblatt, Zeitung)

Veroffentlicht am: 9. Dezember 2025 im Amtsblatt Nr. 56/2025 vom 9. Dezember 2025




Bekanntmachung der Gemeinde Erlabrunn iiber die Eintragungsmaoglichkeit in Unterstiitzungs-
listen

Gemeinde Erlabrunn

Zellinger Stralle 1, 97250 Erlabrunn
Verwaltungsgemeinschaft Margetshéchheim
Mainstrae 15, 97276 Margetshochheim

Zutreffendes bitte ankreuzen oder in Druckschrift ausfiillen

Bekanntmachung
uber die Eintragungsmoglichkeiten in Unterstitzungslisten

fiir die Wahl X] des Gemeinderats, X der ersten Biirgermeisterin oder
des ersten Biirgermeisters,

X des Kreistags, X der Landritin oder des Landrats

am Sonntag, den 8. Marz 2026

1. Falls Wahlvorschlage zusatzliche Unterstltzungsunterschriften bendétigen, konnen sich die Wahlberechtigten
ab dem Tag nach der Einreichung des Wahlvorschlags, jedoch spatestens

bis Montag, den 19. Januar 2026 (48. Tag vor dem Wahltag), 12 Uhr, mit Familienname, Vorname und Anschrift
in eine Unterstltzungsliste eintragen.

2. Es bestehen folgende Eintragungsméglichkeiten:

Nr. des Eintra- Anschrift des Eintragungsraums | Eintragungszeiten bgmerefrel
gungsraums ja/nein
0.2 Rathaus Margetshéchheim montags: 7.30 Uhr bis 12.00 Uhr, 13.00 bis 17.00 Uhr ja
Mainstrale 15, 97276 Margets-
héchheim dienstags: 7.30 Uhr bis 12.00 Uhr, 13.00 bis 17.00 Uhr

mittwochs: 7.30 Uhr bis 12.00 Uhr, 13.00 bis 16.30 Uhr
donnerstags: 7.30 Uhr bis 12.00 Uhr, 13.00 bis 18.00 Uhr
freitags: 7.30 Uhr bis 12.00 Uhr

zuséatzlich am Donnerstag, den 15. Januar 2026 bis 20.00 Uhr
zusatzlich am Samstag, den 17. Januar 2026 10.00 bis 12.00 Uhr

3. Wenn mehrere Eintragungsraume eingerichtet sind, kdnnen sich die Wahlberechtigten in jedem Eintragungs-
raum in der Gemeinde oder am Sitz der Verwaltungsgemeinschaft eintragen.

4. Die Unterschrift muss eigenhandig geleistet werden. Wer glaubhaft macht, wegen Krankheit oder kérperlicher
Behinderung nicht oder nur unter unzumutbaren Schwierigkeiten in der Lage zu sein, einen Eintragungsraum
aufzusuchen, erhalt auf Antrag einen Eintragungsschein. Auf dem Eintragungsschein ist an Eides statt zu ver-
sichern, dass diese Voraussetzungen fur die Erteilung vorliegen. Die Eintragung kann in diesem Fall dadurch
bewirkt werden, dass die wahlberechtigte Person auf dem Eintragungsschein ihre Unterstltzung eines bestimm-
ten Wahlvorschlags erklart und eine Hilfsperson beauftragt, die Eintragung im Eintragungsraum fir sie vorzu-
nehmen. Der Eintragungsschein ist bei der Eintragung abzugeben. Eintragungsscheine kénnen unter Angabe
von Familienname, Vorname und Wohnanschrift schriftlich (auch per E-Mail) oder mindlich (nicht telefonisch)
bei der Gemeinde oder der Verwaltungsgemeinschaft beantragt werden. Die Eintragung kann nicht brieflich
erklart werden.

5. Personen, die sich eintragen wollen, missen ihren Personalausweis, auslandische Unionsbiirgerinnen und Uni-
onsbirger ihren Identitdtsausweis, oder ihren Reisepass vorlegen.

Erlabrunn, den 9. Dezember 2025
gez.

Holstein

Angeschlagen am: abgenommen am:
(Amtsblatt, Zeitung)
Veroéffentlicht am: 9. Dezember 2025 im Amtsblatt Nr. 56/2025 vom 9. Dezember 2025




Das Amtsblatt wird ausschlielllich digital veroffentlicht und erscheint nach Bedarf. Es wird im Internet auf der offentlich
zuganglichen Internetseite Verwaltungsgemeinschaft/Gemeinde Margetshochheim unter
https://www.margetshoechheim.de/buergerservice-politik/buergerservice/amtl-bekanntmachungen verdffentlicht. Das dort
eingestellte elektronische PDF/A-Dokument ist die amtlich bekannt gemachte Fassung.

-151 -


https://www.margetshoechheim.de/buergerservice-politik/buergerservice/amtl-bekanntmachungen

	Bekanntmachung der Wahlleiterin der Gemeinde Margetshöchheim über die Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen
	Bekanntmachung der Gemeinde Margetshöchheim über die Eintragungsmöglichkeit in Unterstützungslisten
	Bekanntmachung des Wahlleiters der Gemeinde Erlabrunn über die Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen
	Bekanntmachung der Gemeinde Erlabrunn über die Eintragungsmöglichkeit in Unterstützungslisten

